
Anerkennung internationaler Lehramtsabschlüsse

Wenn Sie als Lehrkraft in Baden-Württemberg tätig werden möchten, müssen Sie Ihre im Ausland erworbenen Abschlüsse
vorher anerkennen lassen. 

Im Anerkennungsverfahren werden Ihre individuellen Qualifikationen mit einer baden-württembergischen
Lehramtsausbildung verglichen.

Das Regierungspräsidium Tübingen führt für alle Schularten in ganz Baden-Württemberg die Bewertung und die
Anerkennung internationaler Lehrerdiplome – weltweit – durch.

Kontakt

Regierungspräsidium TübingenRegierungspräsidium Tübingen
Referat 73 (Lehrereinstellung und Bedarfsplanung)Referat 73 (Lehrereinstellung und Bedarfsplanung)

 

Postanschrift
Regierungspräsidium TübingenRegierungspräsidium Tübingen
Abteilung 7 – Schule und BildungAbteilung 7 – Schule und Bildung
Referat 73 / AnerkennungsstelleReferat 73 / Anerkennungsstelle
Postfach 26 66Postfach 26 66
72016 Tübingen72016 Tübingen

Bitte beachten Sie:
Die Anerkennungsstelle ist von Montag bis Freitag von 08:00 bis 13:30 Uhr erreichbar.Die Anerkennungsstelle ist von Montag bis Freitag von 08:00 bis 13:30 Uhr erreichbar.

  

Verlinkung zu diesem Akkordeon-Element kopieren

Lehrerausbildungen in Drittländern und EU-LehrerausbildungenLehrerausbildungen in Drittländern und EU-Lehrerausbildungen

Ansprechpersonen

Dr. Patrizia KleebauerDr. Patrizia Kleebauer
07071 757-208307071 757-2083
anerkennung@rpt.bwl.deanerkennung@rpt.bwl.de

Heike EnkeHeike Enke

http://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abt7/referat-73/
mailto:anerkennung@rpt.bwl.de


07071 757-214307071 757-2143
anerkennung@rpt.bwl.deanerkennung@rpt.bwl.de
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Antrag internationaler Lehramtsabschlüsse - Antrag (pdf, 168 KB)Antrag internationaler Lehramtsabschlüsse - Antrag (pdf, 168 KB)

Das sollten Sie wissen...

VoraussetzungenVoraussetzungen
Sie haben eine abgeschlossene Lehramtsausbildung, mit der Sie in Ihrem Herkunftsland im öffentlichen Schuldienst arbeitenSie haben eine abgeschlossene Lehramtsausbildung, mit der Sie in Ihrem Herkunftsland im öffentlichen Schuldienst arbeiten
dürfen.dürfen.

Hinweis:Hinweis: Für die Teilnahme an einer Ausgleichsmaßnahme wird empfohlen, dass Antragstellerin oder der Antragsteller über Für die Teilnahme an einer Ausgleichsmaßnahme wird empfohlen, dass Antragstellerin oder der Antragsteller über
die hierzu erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse in Wort und Schrift verfügt.die hierzu erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse in Wort und Schrift verfügt.

Vor einer etwaigen späteren Einstellung in den Schuldienst in Baden-Württemberg nach erfolgter Anerkennung mussVor einer etwaigen späteren Einstellung in den Schuldienst in Baden-Württemberg nach erfolgter Anerkennung muss
nachgewiesen werden, dass uneingeschränkte Sprachkenntnisse in Wort und Schrift vorhanden sind. Der Nachweis kannnachgewiesen werden, dass uneingeschränkte Sprachkenntnisse in Wort und Schrift vorhanden sind. Der Nachweis kann
durch ein Sprachzertifikat auf dem Niveau C2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) erfolgen.durch ein Sprachzertifikat auf dem Niveau C2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) erfolgen.
Möglich ist auch die Vorlage eines Sprachzertifikats auf dem Niveau C1 (GER) verbunden mit der erfolgreichen Teilnahme anMöglich ist auch die Vorlage eines Sprachzertifikats auf dem Niveau C1 (GER) verbunden mit der erfolgreichen Teilnahme an
einem Sprachkolloquium.einem Sprachkolloquium.

Hier können Sie sich zu einem Hier können Sie sich zu einem SprachkolloquiumSprachkolloquium anmelden. anmelden.

Weitere Informationen gibt es auf der ZSL-Homepage: Weitere Informationen gibt es auf der ZSL-Homepage: Qualifizierungsmaßnahmen - Übergreifendes - ZSLQualifizierungsmaßnahmen - Übergreifendes - ZSL
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mailto:anerkennung@rpt.bwl.de
http://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Tuebingen/Abteilung_7/_DocumentLibraries/Schulformulare/Anerkennung-auslaendischer-Lehramtsabschluesse-Antrag.pdf
https://oft.kultus-bw.de/formular/a8e5cbf32e9a4b3492a90668652f4069
https://zsl-bw.de/,Lde/startseite/uebergreifendes/uebergr-themen-qualifizierungsmassnahmen


VerfahrensablaufVerfahrensablauf
Stellen Sie den Antrag auf Anerkennung schriftlich oder digital.

Nutzen Sie das zur Verfügung gestellte Formular.

Fügen Sie alle erforderlichen Unterlagen bei.

Das Regierungspräsidium kann folgende Entscheidungen treffen:Das Regierungspräsidium kann folgende Entscheidungen treffen:

Es erkennt Ihren Lehramtsabschluss an.

Es stellt fest, dass Ihr Lehramtsabschluss wesentliche Unterschiede zu einer baden-württembergischen
Lehramtsbefähigung aufweist:

Wenn Sie nur ein Fach studiert haben, müssen Sie ein zweites Fach an einer Hochschule nachholen oder die Kenntnis
der wissenschaftlichen und didaktischen Inhalte eines zweiten Faches in einer Prüfung nachweisen.

Ist Ihre schulpraktische Ausbildung unterschiedlich zu der in Baden-Württemberg gewesen und Sie können dies auch
nicht durch Berufserfahrung im Umfang von drei Jahren ausgleichen, ist eine Prüfung oder ein bis zu 12-monatiger
Lehrgang notwendig. Die Entscheidung, ob Sie das eine oder das andere machen, treffen Sie.

Die Eignungsprüfung und der Anpassungslehrgang finden an den für die einzelnen Schularten zuständigen Seminaren fürDie Eignungsprüfung und der Anpassungslehrgang finden an den für die einzelnen Schularten zuständigen Seminaren für
Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte statt.Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte statt.

Sobald die Nachweise über den Ausgleich der wesentlichen Unterschiede erbracht worden sind, erkennt dasSobald die Nachweise über den Ausgleich der wesentlichen Unterschiede erbracht worden sind, erkennt das
Regierungspräsidium Ihren Lehramtsabschluss als gleichwertig an.Regierungspräsidium Ihren Lehramtsabschluss als gleichwertig an.

Als Ergebnis erhalten Sie einen schriftlichen Bescheid.Als Ergebnis erhalten Sie einen schriftlichen Bescheid.
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FristenFristen
Keine.Keine.

Sollten Sie sich zum Ausgleich wesentlicher Unterschiede in der schulpraktischen Ausbildung für einen AnpassungslehrgangSollten Sie sich zum Ausgleich wesentlicher Unterschiede in der schulpraktischen Ausbildung für einen Anpassungslehrgang
entscheiden, müssen Sie dies bis jeweils spätestens 1. August der Anerkennungsstelle bei Regierungspräsidium Tübingenentscheiden, müssen Sie dies bis jeweils spätestens 1. August der Anerkennungsstelle bei Regierungspräsidium Tübingen
mitteilen.mitteilen.

Der Anpassungslehrgang beginntDer Anpassungslehrgang beginnt

für die Lehrämter Gymnasium bzw. berufliche Schulen nach den Weihnachtsferien und

für die Lehrämter Grundschule, Sekundarstufe I sowie Sonderpädagogik im Februar.
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Erforderliche UnterlagenErforderliche Unterlagen
Allgemeine Hochschulreife



Lehramtsdiplom, Zeugnis, Unterrichtserlaubnis mit Notenaufstellung

Studienindex, „Diploma Supplement“„Transcript of Records"

Bescheinigung über die Dauer und Art bisher ausgeübter beruflicher Tätigkeiten als Lehrkraft nach abgeschlossener
Lehrerausbildung

Geburtsurkunde

Reisepass

soweit vorhanden
Heiratsurkunde, Scheidungsurkunde

Aufenthaltsgenehmigung

  

Eine Bearbeitung kann nur mit dem vollständig ausgefüllten Antragsformular sowie mit den vollständig vorgelegtenEine Bearbeitung kann nur mit dem vollständig ausgefüllten Antragsformular sowie mit den vollständig vorgelegten
Unterlagen erfolgen. Gerne können Sie uns Ihren Antrag zusammen mit den erforderlichen Dokumenten elektronischUnterlagen erfolgen. Gerne können Sie uns Ihren Antrag zusammen mit den erforderlichen Dokumenten elektronisch
übermitteln. In diesem Falle schicken Sie uns den Antrag und die amtlich beglaubigten Übersetzungen an folgende Adresse:übermitteln. In diesem Falle schicken Sie uns den Antrag und die amtlich beglaubigten Übersetzungen an folgende Adresse:
anerkennung@rpt.bwl.deanerkennung@rpt.bwl.de

Bitte beachten Sie, dass hier nur PDF-Dateien akzeptiert werden können. Als PDF senden Sie uns bitte das eingescannteBitte beachten Sie, dass hier nur PDF-Dateien akzeptiert werden können. Als PDF senden Sie uns bitte das eingescannte
Original und, sofern die Unterlagen nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, die deutsche amtlich beglaubigteOriginal und, sofern die Unterlagen nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, die deutsche amtlich beglaubigte
Übersetzung zu und beschriften die einzelnen PDFs mit einer Bezeichnung des jeweiligen Inhalts.Übersetzung zu und beschriften die einzelnen PDFs mit einer Bezeichnung des jeweiligen Inhalts.

  

Sie können uns Ihren Antrag und Ihre Unterlagen auch per Post zusenden. In diesem Fall senden Sie uns Sie können uns Ihren Antrag und Ihre Unterlagen auch per Post zusenden. In diesem Fall senden Sie uns KopienKopien Ihrer Ihrer
Originaldokumente und, sofern die Unterlagen nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, die Kopien der amtlichOriginaldokumente und, sofern die Unterlagen nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, die Kopien der amtlich
beglaubigten Übersetzungen.beglaubigten Übersetzungen.

Legen Sie Ihrem Antrag keine Originaldokumente bei!Legen Sie Ihrem Antrag keine Originaldokumente bei!

Die Übersetzungen müssen von einer öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetscherin oder Übersetzerin oder einemDie Übersetzungen müssen von einer öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetscherin oder Übersetzerin oder einem
öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer erstellt werden. Die Vorlage der Originale kann verlangtöffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer erstellt werden. Die Vorlage der Originale kann verlangt
werden.werden.

Die Beglaubigung ist eine amtliche Bescheinigung, dass eine Kopie mit dem Original übereinstimmt.Die Beglaubigung ist eine amtliche Bescheinigung, dass eine Kopie mit dem Original übereinstimmt.
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Kosten / GebührenKosten / Gebühren
Zwischen 50 € und 300 €Zwischen 50 € und 300 €
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mailto:anerkennung@rpt.bwl.de


BearbeitungsdauerBearbeitungsdauer
längstens drei Monatelängstens drei Monate
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Weitere InformationenWeitere Informationen
Weitere Informationen zur Einstellung für Lehrkräfte mit ausländischer LehrbefähigungWeitere Informationen zur Einstellung für Lehrkräfte mit ausländischer Lehrbefähigung

Allgemeine Informationen zur Einstellung von LehrkräftenAllgemeine Informationen zur Einstellung von Lehrkräften

Abschriften, Ablichtungen, Vervielfältigungen und Negative amtlich beglaubigen lassenAbschriften, Ablichtungen, Vervielfältigungen und Negative amtlich beglaubigen lassen
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HinweiseHinweise
keinekeine
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RechtsbehelfRechtsbehelf
Gegen den Anerkennungsbescheid können Sie Klage beim Verwaltungsgericht einlegen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bescheid über Ihren Antrag.
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RechtsgrundlageRechtsgrundlage
EU-EWR-LehrerverordnungEU-EWR-Lehrerverordnung für Lehramtsabschlüsse eines Mitgliedstaats der Europäischen Union, eines anderen für Lehramtsabschlüsse eines Mitgliedstaats der Europäischen Union, eines anderen
Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder einem durch Abkommen gleichgestellten StaatVertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder einem durch Abkommen gleichgestellten Staat

https://lehrer-online-bw.de/,Lde/Startseite/lobw/Bewerber-andere-Laender
https://lehrer-online-bw.de/,Lde/Startseite
https://www.service-bw.de/zufi/leistungen/468
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=EULehrV+BW+%C2%A7+18&psml=bsbawueprod.psml&max=true


Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Baden-Württemberg (BQFG-BWBerufsqualifikationsfeststellungsgesetz Baden-Württemberg (BQFG-BW) für alle anderen ausländischen Lehramtsabschlüsse) für alle anderen ausländischen Lehramtsabschlüsse
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EU-EWR-Lehrerverordnung für Lehramtsabschlüsse eines Mitgliedstaats der Europäischen Union, eines anderenEU-EWR-Lehrerverordnung für Lehramtsabschlüsse eines Mitgliedstaats der Europäischen Union, eines anderen
Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder einem durch Abkommen gleichgestellten StaatVertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder einem durch Abkommen gleichgestellten Staat

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Baden-Württemberg - BQFG-BW für Lehramtsabschlüsse aus einem DrittstaatBaden-Württemberg - BQFG-BW für Lehramtsabschlüsse aus einem Drittstaat

Berufsanerkennung in DeutschlandBerufsanerkennung in Deutschland

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BQFG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-EULehrVBWrahmen/part/R
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-EULehrVBWrahmen/part/R
https://www.landesrecht-bw.de/perma?j=BQFG_BW
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de

